
 OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG Dezernat Studienangelegenheiten    Verzicht auf die Immatrikulation  Nur einreichen, wenn der Verzicht auf die Immatrikulation bis zum 30.09.* für das Wintersemester bzw. bis zum 31.03.* für das Sommersemester im Studierendensekretariat erklärt wird. Ab dem 01.10. bzw. 01.04. ist nur eine Exmatrikulation möglich. Verwenden Sie bitte hierzu ausschließlich den Antrag auf Exmatrikulation (https://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/Exmatrikulationsantrag.pdf)   Hiermit verzichte ich auf die Immatrikulation zum � Wintersemester 20__/__      � Sommersemester 20__ (Zutreffendes bitte ankreuzen) Nachname, Vorname:   Bewerbungs-/Matrikelnr.:   Telefonnummer:   E-Mail:   Beantragter Studiengang:   Beantragter Studienabschluss:    Bitte Bankverbindung angeben: Kontoinhaber/in:  Straße, Hausnummer:   Postleitzahl, Wohnort, Land:  Geldinstitut:   BIC:   IBAN:                  Ort                                                Datum                                        Unterschrift                                          Sofern Sie Ihre Immatrikulationsunterlagen bereits erhalten haben, fügen Sie bitte den Studierendenausweis (UniCard) diesem Antrag bei bzw. senden Sie ihn unaufgefordert nach, wenn es zu einer zeitlichen Überschneidung kommt und die Immatrikulationsunterlagen nach Abgabe der Verzichtserklärung bei Ihnen eingehen. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung der Rückerstattung erst nach der Einschreibephase erfolgt.   Wird von der OVGU ausgefüllt:  B genehmigt     B abgelehnt      Begründung:                                         Datum     Unterschrift Mitarbeiter/in K31        * (Ausschlussfrist)                             

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  Dezernat Studienangelegenheiten/K 31  Postfach 4120  Universitätsplatz 2 39016 Magdeburg 


